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Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 
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Digitalisierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Vorberatung/Empfehlung 22.03.2021 9 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 25.03.2021  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH 

- Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - 

 
Begründung: 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hatte in seiner Sitzung am 19.11.2020 den Leiter des Amtes für 

Immobilienwirtschaft, Herrn Martin Plischek, zum Mitglied im Aufsichtsrat der Gladbecker 

Wohnungsgesellschaft mbH wiedergewählt. Herr Plischek, scheidet zum 01.04.2021 aus 

dem Dienst der Stadt Gladbeck aus und hat zum gleichen Zeitpunkt sein Mandat im Auf-

sichtsrat der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH niedergelegt. Insofern ist bei o.g. 

Gremium eine Ersatzbenennung erforderlich. 

 

Die Wahl des Aufsichtsratsmitgliedes erfolgt nach den Bestimmungen des § 50 Abs. 4 

i.V.m. § 50 Abs. 2 GO: 

(4) Hat der Rat zwei oder mehr Vertreter oder Mitglieder im Sinne der §§ 63 Abs. 2 und 

113 zu bestellen oder vorzuschlagen, die nicht hauptberuflich tätig sind, ist das Verfah-

ren nach Absatz 3 entsprechend anzuwenden. Dies gilt ebenso, wenn zwei oder mehr 

Personen vorzeitig aus dem Gremium ausgeschieden sind, für das sie bestellt oder 

vorgeschlagen worden waren und für diese mehrere Nachfolger zu wählen sind. Schei-

det eine Person vorzeitig aus dem Gremium aus, für das sie bestellt oder vorgeschla-

gen worden war, wählt der Rat den Nachfolger für die restliche Zeit nach Absatz 2. 

 

(2) Wahlen werden, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt oder wenn niemand wider-

spricht, durch offene Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln, vollzogen. 

Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
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erhalten hat. Nein- Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die 

Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten 

Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser enge-

ren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das Los. 

 

§ 8 des Gesellschaftsvertrages der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH bestimmt Fol-

gendes: 

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Ein Mitglied wird auf Vor-

schlag der freien Gesellschafter, ein Mitglied auf Vorschlag des Mieterbeirates gewählt. 

Die übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag der Stadt Gladbeck gewählt. 

 

(2)  Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung jeweils für die 

Dauer einer Wahlperiode des Rates der Stadt Gladbeck gewählt. Der bisherige Auf-

sichtsrat übt seine Funktion bis zum Zusammentritt des neuen Aufsichtsrates weiter 

aus. 

 

(3) Außer nach Absatz 2 scheiden Aufsichtsratsmitglieder durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung aus. Davon unabhängig kann jeder Vorschlagsberechtigte (der freie 

Gesellschafter, der Mieterbeirat, die Stadt Gladbeck) jederzeit das auf seinen Vorschlag 

hin gewählte Aufsichtsratsmitglied abberufen. 

 

(4)  Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig. 

 

(5) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 

(6)  Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Gesellschafterversamm-

lung abzuberufen und durch Neuwahlen im vorgenannten Verfahren zu ersetzen. Sinkt 

die Mitgliederzahl des Aufsichtsrates durch vorzeitiges Ausscheiden von Mitgliedern 

unter die für die Beschlussfähigkeit notwendige Zahl, so muss unverzüglich eine Ge-

sellschafterversammlung zur Vornahme von Ersatzwahlen einberufen werden. 

 

  Die Amtsdauer des anstelle eines vorzeitig ausgeschiedenen Mitgliedes Gewählten be-

schränkt sich auf die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

 

(7) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Geschäftsführer sein. Sie dürfen auch 

nicht in anderer Weise die Geschäfte der Gesellschaft führen. 

 

(8) Die Tätigkeit des Aufsichtsrates ist ehrenamtlich. Die Gesellschafterversammlung kann 

durch Beschluss Richtlinien festlegen, nach denen der mit der Aufsichtsratstätigkeit 

verbundene Aufwand entschädigt wird.  

 

Es wird vorgeschlagen, dass der Leiter des Amtes für Planen, Bauen, Umwelt, Herr Karsten 

Fuchte, zum Mitglied im Aufsichtsrat der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH gewählt 

wird.
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Zum Mitglied im Aufsichtsrat der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH wird der Leiter 

des Amtes für Planen, Bauen, Umwelt, Herr Karsten Fuchte, vorgeschlagen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


